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Dieser Plan wurde digital erstellt und maschinell gezeichnet von Planungsgruppe            , Aachen

Bebauungsplan Nr. 10/35 » Zwischen nördlicher Grabenstraße und Hauptstraße «

Die Planunterlage stimmt mit dem
Liegenschaftskataster vom April 2010
überein und entspricht den
Anforderungen.

Königswinter, den __.__._____

Im Auftrag

(Siegel)

Die Festsetzung der städtebaulichen
Planung ist geometrisch eindeutig.

Königswinter, den __.__._____

Im Auftrag

(Siegel)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Planungs- und Umweltausschuss
des Rates der Stadt Königswinter hat
am 22.08.2007 gemäß § 2 Abs. 1
BauGB die Aufstellung dieses
Bebauungsplans beschlossen.

Dieser Beschluss wurde am __.__.____
bekanntgemacht.

Königswinter, den __.__._____

(Siegel)         - Bürgermeister -

ÖFFENTLICHKEITSBEILIGUNG

Die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB
ist am 09.09.2008 in Form einer Bürger-
anhörung durchgeführt worden.

Königswinter, den __.__._____

(Siegel)         - Bürgermeister -

BEHÖRDENBETEILIGUNG

Die in Betracht kommenden Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher
Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1
BauGB in der Zeit vom __.__._____ bis
__.__._____ frühzeitig an der
Aufstellung dieses Planes beteiligt.

Königswinter, den __.__._____

(Siegel)         - Bürgermeister -

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Entwurf des Bebauungsplans hat
mit Begründung in der Zeit vom
__.__._____ bis __.__._____ zu
jedermanns Einsicht öffentlich
ausgelegen. Ort und Dauer der
Auslegung wurden  mit dem Hinweis,
dass Anregungen während der
Auslegungsfrist vorgebracht werden
können, am __.__._____ ortsüblich
bekanntgemacht.

Königswinter, den __.__._____

(Siegel)         - Bürgermeister -

2. BEHÖRDENBETEILIGUNG

Die in Betracht kommenden Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher
Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom __.__._____ bis
__.__._____ frühzeitig an der
Aufstellung dieses Planes beteiligt.

Königswinter, den __.__._____

(Siegel)         - Bürgermeister -

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat hat am __.__._____ diesen
Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB als
Satzung beschlossen

Königswinter, den __.__._____

(Siegel)         - Bürgermeister -

INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss ist am
__.__._____ gemäß § 10 BauGB mit
dem Hinweis, dass der Bebauungsplan
während der Dienststunden bei der
Gemeindeverwaltung, Bauverwaltung
von jedermann eingesehen werden
kann, ortsüblich bekanntgemacht
worden. Mit dieser Bekanntmachung ist
der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Königswinter, den __.__._____

(Siegel)         - Bürgermeister -

Sonstige Planzeichen
§9 (1) Nr. 21, Nr. 24 und § 9 (7) BauGB und §16 (5) BauNVO

Verkehrsflächen

Baugrenze

§9 (1) Nr. 11 BauGB 

§9 (1) Nr. 1 BauGB und §§16 und 17 BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

§9 (1) Nr. 2 BauGB und §§22 und 23 BauNVO

Bauweise, Baugrenzen

z.B. , als Höchstmaß

Kerngebiet

Maß der baulichen Nutzung

§9 (1) Nr. 1 BauGB, §4a und §7 BauNVO

Art der baulichen Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Fußgängerbereich

Zahl der Vollgeschossez.B. , als Mindest− und Höchstmaß

Zweckbestimmung:

Verkehrsberuhigter Bereich

Regelungen für den Denkmalschutz
§9 (6) BauGB

Einzelanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen

Straßenverkehrsfläche

Allgemeines Wohngebiet

Öffentliche Parkfläche

Baulinie

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Carports

Straßenbegrenzungslinie

Firsthöhe/ Gebäudeoberkante, als Höchstmaß 

geschlossene Bauweise

ZEICHENERKLÄRUNG TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.
Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2008
(GV. NRW. S. 514), in Kraft getreten am 16. Juli 2008.

Stadt Königswinter
Der Bürgermeister
Planungsabteilung

BEBAUUNGSPLAN NR. 10/35
»Zwischen nördlicher Grabenstraße und Hauptstraße«

Zeichnerische Festsetzungen,
Zeichenerklärung,
textliche Festsetzungen,
Hinweise,
Übersichtsplan,
Verfahrensvermerke,
Rechtsgrundlagen

Dieser Plan ist der Urkundsplan.
Königswinter, den __.__.____          (Siegel)                                  (Bürgermeister)

Dieser Plan stimmt mit dem Urkundsplan überein.
Königswinter, den __.__.____          (Siegel)

Maßstab

1 : 500

Planformat

1110 x 785 mm

Übersichtsplan

0          5         10                     20                                             40                     50

Maßstab

1 : 500

HINWEISE

(vgl. Textliche Festsetzungen Teil C)Beiblatt M 1:2000: Bodendenkmal 

Bodendenkmal vergl. Beiblatt

vergl. Beiblatt

erhaltenswerte Einzelanlagen 

Hinweise ohne Festsetzungscharakter

Stand:
07.01.2011

Kennzeichnungen
§9 (5) Nr. 3 BauGB

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen
Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind

Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem Boden-
denkmalschutz unterliegen

Zuordnungspfeile Nutzungsschablonen

Lärmpegelbereich IV (siehe textl. Festsetzungen Nr.  6)
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